
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Herausgeber: Stadt Kalkar  Die Bürgermeisterin  Markt 20  47546 Kalkar 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf 

Bezug: Das Amtsblatt liegt bei der Stadtverwaltung Kalkar, Markt 20, Kalkar, zur kostenlosen Mitnahme aus. 
Online: Digitale Ausgaben und Newsletter finden Sie auf www.kalkar.de > Stadt & Rathaus > Amtsblätter. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Amtsblatt 
der 

STADT KALKAR 
   - Amtliches Mitteilungsblatt - 

 

 

Jahrgang 2016 Ausgabetag: 31. Mai 2016 Nummer 12  

 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

  

 Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Ladung zur 
Aufklärungsversammlung nach § 5 Abs. 1 FlurbG im Rahmen der Einleitung der 
Flurbereinigung Deich Emmerich-Dornick 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

 



Amtsblatt der Stadt Kalkar  Nr. 12/2016 vom 31. Mai 2016   Seite 2  
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Ladung zur 
Aufklärungsversammlung nach § 5 Abs. 1 FlurbG im Rahmen der Einleitung der Flur-
bereinigung Deich Emmerich-Dornick 

 
Bezirksregierung Düsseldorf  Mönchengladbach, den 20.05.2016 
Flurbereinigungsbehörde Dienstgebäude 
- Dezernat 33 - 41061 Mönchengladbach 
 Croonsallee 36 - 40 
 Tel.: 0211/475-9803 
 Fax: 0211/475-9792 

 

L a d u n g  

Betr.:  Einleitung der Flurbereinigung Deich Emmerich-Dornick 
hier: Ladung zur Aufklärungsversammlung nach § 5 Abs. 1 FlurbG 

 
Es ist beabsichtigt, im Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein (Kreis Kleve) ein Flurbereinigungsver-
fahren nach § 87 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) durchzuführen. 
 
Das vorgesehene Flurbereinigungsgebiet umfasst im Wesentlichen zusammenhängende landwirt-
schaftlich genutzte Flächen im Bereich der Gemarkungen Emmerich, Dornick und Vrasselt der Stadt  
Emmerich am Rhein zwischen den Ortslagen Emmerich, Dornick und Vrasselt, der L 7 (Reeser Straße) 
und dem Rhein. 
 
Das ca. 430 ha große Flurbereinigungsgebiet ist auf der folgenden Übersichtskarte dargestellt. 
 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine vorläufige Begrenzung des Flurbereinigungs-
gebietes handelt, die geändert werden kann, wenn der Zweck der Flurbereinigung dies erfordert. 
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Zur Aufklärungsversammlung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer gemäß § 5 Abs. 1 
FlurbG über das geplante Flurbereinigungsverfahren habe ich den Termin anberaumt auf 
 

Mittwoch, den 15.06.2016 um 18:00 Uhr, 
in der Dorfschänke Dornick, 

Dornicker Straße 7, 46446 Emmerich am Rhein. 
 
Zu diesem Termin werden hiermit die Eigentümer von Grundstücken im vorgesehenen Flurbereini-
gungsgebiet eingeladen. 
 
Die Teilnahme an diesem Termin ist jedem Teilnehmer freigestellt. Durch die Teilnahme am Termin  
oder durch eine etwaige Vertreterbestellung entstehende Kosten können nicht erstattet werden. 
 
Im Auftrag 
 
   gez.: 
Merten 

(Hauptdezernent) 
 
 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf über die Ladung zur Aufklärungsver-
sammlung nach § 5 Abs. 1 FlurbG im Rahmen der Einleitung der Flurbereinigung Deich Emmerich-
Dornick wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Kalkar, den 25. Mai 2016 
 
Dr. Britta Schulz 

Bürgermeisterin 
 
 
 


